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Pressemitteilung 049/2025 vom 20. Februar 2025 

Der Landeswahlleiter Dr. Holger Poppenhäger informiert: 

Bei der Bundestagswahl hat jeder Wahlberechtigte 2 Stim-

men 

Was bewirken sie? Welche Stimme ist die wichtigere? 
 

Jeder Wähler hat insgesamt 2 Stimmen. Eine Erststimme für die direkte Wahl eines Wahlkreisbewer-

bers und eine Zweitstimme für die Wahl einer Partei. 

Durch die Erststimme, auf der linken Seite des Stimmzettels, wird in jedem Wahlkreis ein Abgeord-

neter direkt gewählt. Als gewählt gilt der Bewerber, der die meisten Erststimmen auf sich vereint 

und dessen Wahl durch den Zweitstimmenanteil der Partei gedeckt ist. 

Die Zweitstimme wird auf der rechten Stimmzettelhälfte, in blauer Schrift gedruckt, abgegeben. Mit 

dieser Stimme entscheidet sich der Wähler für eine bestimmte Partei und deren Landesliste. Unter 

dem jeweiligen Parteinamen sind die ersten 5 Bewerber der Landesliste aufgeführt. Die Zweit-

stimme ist die maßgebende Stimme für die Verteilung der Bundestagssitze insgesamt auf die ein-

zelnen Parteien. 

Für eine Partei, die zwar um Zweitstimmen mit einer Landesliste wirbt, aber keinen Direktbewerber 

(Wahlkreisbewerber) zur Wahl stellt, bleibt das entsprechende Feld auf der linken Stimmzettelhälfte 

leer. Sofern ein Einzelbewerber als Wahlkreisbewerber ohne Parteizugehörigkeit antritt, bleibt die 

rechte Stimmzettelseite frei. 

„Insbesondere nach der Wahlrechtsreform ist die Zweitstimme nicht zweitrangig, wie dies teilweise 

zu hören ist, sondern die ausschlaggebende Stimme für die Verteilung der Sitze im Deutschen Bun-

destag. Schließlich ist grundsätzlich eine Zweitstimmendeckung notwendig, damit ein Wahlkreis-

bewerber als Abgeordneter in den 21. Deutschen Bundestag einziehen kann“, so der Thüringer Lan-

deswahlleiter, Dr. Holger Poppenhäger. 

  

mailto:presse@statistik.thueringen.de
http://www.statistik.thueringen.de/


 

Der Landeswahlleiter THÜRINGEN 

 

 

   Verbreitung der Pressemitteilung mit Quellenangabe erwünscht. 
 

Herausgeber: 

Der Landeswahlleiter Thüringen 

Thüringer Landesamt für Statistik 
Grundsatzfragen und Presse 

Kontakt: 

Telefon 03 61 57 331-91 10 / -91 13 

Telefax 03 61 57 331-96 98 

 

presse@statistik.thueringen.de 

www.statistik.thueringen.de 

Postanschrift: 

Thüringer Landesamt für Statistik 

Postfach 90 01 63  
99104 Erfurt 
 

 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 

im Wahlkreis …………………………………………… 

 
 

Sie haben 2 Stimmen 
 

 

 

 

 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

eines/einer Wahlkreis-  einer Landesliste (Partei) 

abgeordneten  - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  
Zweitstimme 

1 Familienname 1, Vorname 1     Partei 1 1 
  

 

Beruf 1 

Wohnort 1 

PARTEI 1 Partei 1 

   

PARTEI 1 
 

  Name 1, Name 2, 

Name 3, Name 4, 

Name 5 

 

         

2 Familienname 2, Vorname 2     Partei 2 2 
  

 

Beruf 2 

Wohnort 2 

PARTEI 2 Partei 2 

   

PARTEI 2 

 

  Name 1, Name 2, 

Name 3, Name 4, 

Name 5 

 

         

 

 

Mit dem Kreuz auf dieser Seite wählen Sie direkt ei-

nen Kandidaten in den Bundestag. Wer hier die 

meisten Stimmen im Wahlkreis bekommt gilt nach 

der Wahlrechtsreform nur als Wahlkreisgewinner, 

wenn er Einzelkandidat ohne Parteizugehörigkeit    

oder eine Zweitstimmendeckung vorhanden ist. Nur 

einer der Kandidaten auf dieser Seite darf gewählt 

werden. Sobald mehrere Kreuze gemacht werden, 

ist die Stimme ungültig. 

 
Mit dem Kreuz auf dieser Seite wählen Sie die Par-

tei, die Ihrer Meinung nach im Bundestag vertreten 

sein soll. Wie viele Sitze eine Partei im Bundestag be-

kommt, hängt davon ab, wie viele Wahlberechtigte sie 

auf dieser Seite ankreuzen. Die aufgeführten Kandida-

ten belegen die ersten fünf Listenplätze der Partei. Auf 

dieser Stimmzettelseite darf auch nur ein Kreuz ge-

macht werden. 

 
 

 Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Landeswahlleiters unter der Adresse 

www.wahlen.thueringen.de. 
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Weitere Auskünfte erteilt: 

Sachgebiet Wahlen 
Telefon: 03 61 57 331-91 20 

E-Mail: wahlen@statistik.thueringen.de 
 

Pressestelle 
Telefon: 03 61 57 331-91 13 
E-Mail: presse@statistik.thueringen.de 
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